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Beschluss

In der Verwaltungsstreitsache

des Herrn

Klägers,

Verfahrensbevollmächtiqte(r):
Rechtsanwälte

die Wirtschaftsprüferkammer,
Körperschaft des öffentlichen Rechts,
vertreten durch den Präsidenten,
Rauchstraße 26, 10787 Berlin,

Beklagte,

hat die 22. Kammer des Verwaltungsgerichts Berlin

am 9. Januar 2014 beschlossen:

Die Kosten des Verfahrens werden dem Kläger auferlegt.

Der Wert des Streitgegenstands wird auf 50.000,00 Euro festgesetzt.

-2_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Offizieller Wortlaut der im WPK Magazin 1/2014 in                                                           www.wpk.de/magazin/1-2014/
redaktionell überarbeiteter Form veröffentlichten Entscheidung.



e2e

Gründ•

Nachden dI• B.teiUgten üb•r•Instlmm•nd den Rechtsstreit In der Hauptsache für

erledigt erklärt haben ist über die Kosten des Verfahrens nach billigem Ermessen

unter Berücksichtigung des bisherigen Sache und Streitstands zu entscheiden ( 161

Abs. 2 der Verwaitungsgerichtsordnung — VwGO).

Der Billigkeit entspricht es, die Kosten des Verfahrens dem mager aufzuerlegen, weil

dieser ohne Eintritt des erledigenden Ereignisses voraussichtlich unterlegen ware.

Nach der im Rahmen dieser Kostenentscheidung nur möglichen und erforderlichen

summarischen Prüfung ist die Auffassung der Beklagten nicht zu beanstanden, dass

eine nicht nur kurzfristIge Haft im geschlossenen Vollzug die tatsachlichen Voraus.

setzungen für eine berufliche Niederlassung l.S.v. § 3 WPO entfallen lässt. Eine per-

sönllche Kontaktaufnahme unter der Niederlassungsadresse war unter den Haftbe
—.-.-.-.—..-.-. dingungen im geschlossenen Vollzug im berufserforderlichen Umfang nicht möglIch. —----- -- ...

Die Niederlassung war damit nicht publikumsfahig. Ob eine Jederzeitige telefonische

Erreichbarkeit für Mandanten in der Vollzugsanstalt möglich war, muss bezweifelt

werden, Ist aber nicht entscheidend, weil nicht ausreichend.

Gemaß § 20 Abs. 2 Nr. 6 WPO Ist der Widerruf der Bestellung in solchem Fall ge

setzllch zwIngend (gebundene Entscheidung). Ermessen stand der Beklagten mithin

nicht zu. Dementsprechend kam es für die Rechtmaßigkelt des Widerrufs auch nicht

darauf an, ob die Haftstrafe und deren Vollstreckung im geschlossenen Vollzug

rechtmäßig waren. Der Gesetzgeber hat die Wlderrufsgründe als abstrakte Gefahr-

dungstatbestande gestaltöt. Er Ist dabei u.a. im Fall nicht (mehr) unterhaltener Nie-

derlassung von schwerwiegender Gefahrdung der Interessen von Mandanten und

Dritten ausgegangen. Für eine Prüfung der Gefahrdung Im konkreten Fall bietet das

Gesetz keinen Raum. .

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 39 if., 52 f. des Gerlchtskostengesetzes.

Die Erledigung ist am 9. Januar 2014 eingetreten.
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Rechtsmittelbeleh ru ng

Dieser Beschluss ist hinsichtlich der Kostenentscheidung unanfechtbar ( 1 58 Abs 2
VwGO).

Gegen die Streitwertfestsetzung ist die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht
Berlin-Brandenburg zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00
Euro übersteigt. Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Berlin, Kirchstraße
7 10557 Berlin schriftlich oder in elektronischer Form (Verordnung uber den elekt
ronischen Rechtsverkehr mit der Justiz im Lande Berlin vom 27. Dezember 2006,
GVBI. 3. 1 1 83, in der Fassung der Zweiten Änderungsverordnung vom 9. Dezember
2009, GVBI. S. 881) oder zu Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen. Die Frist für
die Einlegung der Beschwerde endet sechs Monate, nachdem sich das Verfahren
durch die übereinstimmenden Erklärungen erledigt hat. Der Vertretung durch einen
Prozessbevollmächtigten bedarf es nicht.

Der Berichterstatter

.‘—

i/::

Häner

Ausgefertigt

L9/cr

J ustizbesch äftigte
als Urkundsbeamte der Geschäftsstelle

/Gib
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